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Gutachten zu bestimmten kollisionsrechtlichen Fragen zur umfassenden Nutzung 

von lizenzierten Bibliotheksbeständen zum Zwecke des Text und Data Mining 

 

Dieses Gutachten wurde ausschließlich für die Technische Informationsbibliothek, 

Stiftung des öffentlichen Rechts (TIB) erstellt. Eine Zurverfügungstellung des Gutach-

tens darf ausschließlich über das Repositorium für Technik und Naturwissenschaften 

der Technischen Informationsbibliothek, Stiftung des öffentlichen Rechts und aus-

schließlich in unveränderter Form erfolgen. Unabhängig davon stehen Dritten aus 

oder im Zusammenhang mit diesem Gutachten keine Ansprüche gegen uns zu, insbe-

sondere begründet dieses Gutachten kein Beratungsverhältnis – weder entgeltlich 

noch pro-bono – zu Dritten. 

A. Sachverhalt 

Die Technische Informationsbibliothek, Stiftung des öffentlichen Rechts („TIB“) ist die 

Deutsche Zentrale Fachbibliothek für die Gebiete Technik, Architektur, Chemie, Infor-

matik, Mathematik und Physik, welche ihre Bestände Nutzern auf der ganzen Welt an-

bietet. Die TIB verfügt dabei über Verlagspublikationen sowohl in gedruckter als auch in 

elektronischer Form. Um Verlagspublikationen in elektronischer Form für ihre Nutzer 

verfügbar machen zu können, schließt die TIB Lizenzverträge mit den jeweiligen Verla-

gen ab, welche im Ausland sitzen.  

Darüber hinaus ist die TIB Mitglied der NFDI4Ing-Initiative, welche das Ziel hat, For-

schungsprozesse durch ein nachhaltiges Forschungsdatenmanagement unter Berücksich-

tigung der FAIR-Prinzipien für Forschungsdaten zu unterstützen. Spezifische Aufgabe 

der TIB ist es dabei, Guidelines zum Text und Data Mining für Wissenschaftler aufzu-

stellen. Text und Data Mining ist mittlerweile eine gebräuchliche und anerkannte wissen-

schaftliche Methode, sodass Bibliotheken Wissenschaftlern ihre Bestände möglichst um-

fassend für das Text und Data Mining zur Verfügung stellen und damit die Forschung 

zeitgemäß unterstützen möchten. 

Die Bibliotheken in Deutschland möchten die ihr von Verlagen lizenzierten elektroni-

schen Publikationen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen über die Zulässigkeit 

bestimmter Nutzungen urheberrechtlich geschützter Werke („urheberrechtliche 

Schranken“) zu Zwecken des Text und Data Mining zur Herstellung eines Textcorpus 

nutzen und das Textcorpus online zur Verfügung stellen. Die Herstellung des Textcorpus 

soll dabei ausschließlich in Deutschland erfolgen. Das so hergestellte Textcorpus soll 

dann aber auch Nutzern im Ausland zugänglich und durch solche Nutzer zum Zwecke 

des Text und Data Mining nutzbar sein. Ferner sollen Forscher nach Maßgabe der 
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gesetzlichen Bestimmungen Schranken zu Zwecken des Text und Data Mining auch die 

Möglichkeit haben, aus den Bibliotheksbeständen selbst ein Textcorpus zu erstellen und 

dieses entsprechend auszuwerten.  

In diesem Zusammenhang möchte die TIB wissen, ob die urheberrechtlichen Schranken 

zu Zwecken des Text und Data Mining auch auf solche digitalen Bibliotheksbestände 

anwendbar sind, zu denen die Lizenzverträge zwischen dem Verlag und der Bibliothek 

die Anwendung des deutschen Rechts auf diese Verträge nicht eindeutig geregelt oder 

gar ausgeschlossen haben oder in denen die Nutzung der lizenzierten Verlagspublikatio-

nen zum Zwecke des Text und Data Mining entweder ganz ausgeschlossen oder verschie-

denen Einschränkungen unterworfen ist. 

B. Prüfungsauftrag 

Wir sind von der TIB auf der Grundlage des unter A. dargestellten Sachverhalts gebeten 

worden, folgende Fragen zu prüfen: 

1. Begehen wissenschaftliche Bibliotheken, die rechtmäßig entsprechend den Vorga-

ben von § 60d UrhG für ihre autorisierten Nutzer ein Textcorpus zum Zweck von 

Text und Data Mining anbieten, eine Vertrags- oder Urheberrechtsverletzung, wenn 

im Lizenzvertrag mit dem Verlag Einschränkungen geregelt sind, welche die freie 

Ausübung der Schrankenregelung des § 60d UrhG behindern oder verbieten? Dabei 

haben die Verlage ihren Sitz in einem Drittstaat außerhalb der EU, namentlich 

USA, Großbritannien, Kanada und Schweiz. Die Lizenzverträge enthalten eine 

Rechtswahlklausel, die entweder auf den Beklagtenwohnsitz oder auf ausländi-

sches Recht verweist. Dabei soll auch zur Frage Stellung genommen werden, ob es 

einen Unterschied macht, ob der Vertrag vor dem 01.03.2018 geschlossen wurde 

(Übergangsvorschrift § 137o UrhG zu § 60g UrhG). 

2. Greift zugunsten von autorisierten Nutzern der Bibliothek, die sich das Textcorpus 

aus Beständen der TIB (auf Servern der TIB gespeichert und bereitgestellt oder von 

der TIB lizenziert und über Server der Verlage bereitgestellt) selbst zusammen stel-

len in jedem Fall das Schutzlandprinzip? Wirken sich vertragliche Beschränkungen 

der TIB aus Lizenzverträgen (siehe Frage zu 1.) auf sie aus? 

3. Darüber hinaus sind folgende Fragen zu klären: 

a) Ist das Aufbereiten und Bereithalten eines rechtmäßig entsprechend den Vor-

gaben von § 60d UrhG erstellten Textcorpus aus Verlagsliteratur für Text und 

Data Mining durch wissenschaftliche Bibliotheken für ihre autorisierten Nut-

zer nach den folgenden Rechtsordnungen (ausländisches Recht von Drittstaa-

ten) erlaubt oder sind nur Wissenschaftler selbst berechtigt (sofern es eine 
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Regelung gibt)? Wie unterscheiden sich die Regelungen im Vergleich zu 

§ 60d UrhG?  

Zu prüfende Rechtsordnungen:  

aa) USA: Gibt es in den USA insgesamt eine einheitliche Rechtslage? In 

Lizenzverträgen mit Verlagen wurden das Recht von New York, Rhode 

Island, Kalifornien, Pennsylvania, Delaware, Virginia vereinbart 

bb) Großbritannien 

cc) Kanada 

dd) Schweiz 

b) Darf das Textcorpus nach den unter a) genannten Rechtsordnungen an andere 

Einrichtungen zur Nutzung für ihre Wissenschaftler weitergegeben werden 

oder darf das Textcorpus durch eine Einrichtung erstellt und einrichtungs-

übergreifend genutzt werden?  

c) Sofern Text und Data Mining nach dem unter a) genannten ausländischen 

Recht erlaubt ist, darf es nach dem anwendbaren ausländischen Recht auf-

grund einer vertraglichen Regelung eingeschränkt werden? Kann die TIB 

oder der Wissenschaftler im jeweiligen Land auf Unterlassung, Schadenser-

satz oder ähnliches verklagt werden? Wie hoch wären für wissenschaftliche 

Artikel die Schadensersatzsummen? 

d) Macht es nach dem anwendbaren ausländischen Recht (siehe a)) einen Unter-

schied, wann der Lizenzvertrag geschlossen wurde? 

Die Prüfung der Rechtmäßigkeit von Nutzungshandlungen zum Zwecke des Text 

und Data Mining nach deutschem Sachrecht ist auftragsgemäß nicht Gegenstand 

dieses Gutachtens. Für die Zwecke dieses Gutachtens wird auftragsgemäß unterstellt, 

dass die Nutzungshandlungen, welche Bibliotheken oder ihre Nutzer zum Zwecke des 

Text und Data Mining vornehmen, den Anforderungen des § 60d UrhG entsprechen und 

aufgrund von § 60d UrhG zustimmungsfrei zulässig sind. 

Hinsichtlich der in diesem Gutachten zu behandelnden kollisionsrechtlichen Fragen ist 

Gegenstand ausschließlich deutsches (einschließlich harmonisiertes europäisches) Kolli-

sionsrecht. Das Kollisionsrecht anderer Staaten, wie den USA, Großbritannien, Kanada 

oder der Schweiz ist nicht Gegenstand dieses Gutachtens. 

Mit Blick auf die unten unter D. IV. dargestellten spezifischen Fragen zu ausländischen 

Rechtsordnungen weisen wir darauf hin, dass es sich bei der dortigen Darstellung 
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auftragsgemäß um eine allgemeine, überblicksartige Erläuterung der Rechtslage handelt, 

welche jedoch keinesfalls eine rechtliche Beratung darstellt. Die Darstellung erhebt kei-

nen Anspruch auf Vollständigkeit und kann eine Rechtsberatung in den jeweiligen Juris-

diktionen durch einen dort zugelassenen Rechtsanwalt nicht ersetzen. 

C. Executive Summary 

• Die Beantwortung der Frage, ob eine deutsche Bibliothek eine Urheberrechtsver-

letzung begeht, wenn sie aufgrund von urheberrechtlichen Schranken gesetzlich ge-

stattete Nutzungshandlungen zur Ermöglichung des Text und Data Mining vor-

nimmt, obgleich Lizenzverträge mit Verlagen über die genutzten Werke solche 

Nutzungshandlungen verbieten oder einschränken und dabei zugleich die Geltung 

ausländischen Rechts vorsehen, hängt entscheidend davon ab, für welches Land ein 

Verlag im Falle einer Verletzungsklage Schutz seiner Urheberrechte begehrt (sog. 

„Schutzlandprinzip“). Dies ist dabei dasjenige Land, in welchem die Nutzungs-

handlung zum Zwecke des Text und Data Mining vorgenommen worden ist, wobei 

als Anknüpfungspunkte hierfür die Vervielfältigung des Werks zur Herstellung des 

Textcorpus und im Falle einer öffentlichen Zugänglichmachung der Werke auch 

diese Online-Verfügbarmachung des Textcorpus in Betracht kommen.  

• Bezogen auf die Vervielfältigungen im Rahmen der Herstellung des Textcorpus, 

die nach dem hier zugrundgelegten Sachverhalt ausschließlich in Deutschland statt-

finden, ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland maßgeblich. Hinsichtlich ei-

ner öffentlichen Zugänglichmachung des Textcorpus kommt neben dem deutschen 

Recht auch das Recht all jener Staaten zur Anwendung, in welchen das Textcorpus 

online abgerufen werden kann. 

• Für die Frage des anwendbaren Rechts in einem Rechtsstreit über die Verletzung 

von Urheberrechten spielt eine Vereinbarung des anwendbaren Rechts keine Rolle, 

da nach Art. 8 Abs. 3 der Rom II-VO durch Rechtswahl nicht vom Schutzlandprin-

zip abgewichen werden darf. 

• Auf Verträge, welche eine Rechtswahlklausel zugunsten ausländischen Rechts ent-

halten und Nutzungsbefugnisse bzgl. des Text und Data Mining untersagen, findet 

§ 60g UrhG Anwendung. § 60g UrhG regelt den Schutzumfang der §§ 60a bis 60f 

UrhG, sodass auch die Frage der Anwendbarkeit von § 60g UrhG nach dem Schutz-

landprinzip zu beurteilen ist. Da das Schutzlandprinzip und damit zusammenhän-

gende Fragen der Disposition der Parteien entzogen sind, sind Vereinbarungen hier-

über nicht zulässig. Da nach § 137o UrhG in Verträgen, welche vor dem 01.03.2018 

abgeschlossen wurden, Einschränkungen oder Untersagungen von Nutzungshand-

lungen zum Zwecke des Text und Data Mining jedoch zulässig sind, ist mit Blick 
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auf solche Lizenzverträge eine Urheberrechtsverletzung zu bejahen. Umgekehrt ist 

eine Urheberrechtsverletzung mit Blick auf Verträge, welche nach dem 01.03.2018 

abgeschlossen wurden und welche Nutzungsbefugnisse zum Text und Data Mining 

untersagen, zu verneinen. 

• Von den hier gegenständlichen vier ausländischen Rechtsordnungen haben ledig-

lich die Schweiz und Großbritannien ausdrückliche Schrankenregelungen in ihren 

Urheberrechtsgesetzen, welche Nutzungshandlungen zum Zwecke des Text und 

Data Mining erlauben. In den USA dürfte das Text und Data Mining als zulässige 

Maßnahme nach der Fair Use-Schranke zu beurteilen sein. In Kanada kann die 

Frage, ob Text und Data Mining nach der dortigen Fair Dealing-Schranke zulässig 

ist, noch nicht abschließend beurteilt werden, da es gegenwärtig an Rechtsprechung 

zu dieser Frage fehlt. 

• Dabei ist hervorzuheben, dass – trotz der ausdrücklichen Erlaubnisse – in der 

Schweiz und in Großbritannien nicht eindeutig geklärt ist, ob auch Bibliotheken 

sich auf die dortigen Schranken berufen können, welche Nutzungshandlungen zum 

Zwecke des Text und Data Mining gestatten. Mit Blick auf die Schweiz halten wir 

dies für möglich. Hinsichtlich der Schranke in Großbritannien würden wir dies ver-

neinen. Die unionsrechtlichen Vorgaben, die dem deutschen Urheberrecht zu-

grunde liegen, sind für Großbritannien infolge des Austritts aus der Europäischen 

Union nicht (mehr) bindend.  

• Nach der in Großbritannien geregelten Text und Data Mining-Schranke sind solche 

vertraglichen Bestimmungen untersagt, welche das Recht von Forschern zur Erstel-

lung von Vervielfältigungsstücken zum Zwecke des Text und Data Mining unter-

sagen bzw. einschränken. In den USA ist die Frage der Zulässigkeit vertraglicher 

Einschränkungen hinsichtlich des Text und Data Mining stark einzelfallbezogen. 

Dabei ist zu beachten, dass die dabei in den USA zu beurteilenden vertragsrechtli-

chen Fragestellungen von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich beantwortet 

werden können. 

• In allen angefragten ausländischen Rechtsordnungen können bei Urheberrechtsver-

letzungen insbesondere Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche geltend ge-

macht werden. In der Schweiz und in Großbritannien ist die Berechnung des Scha-

dens anhand der sog. Lizenzanalogie möglich, wonach als Schaden eine fiktive Li-

zenzgebühr geltend gemacht werden kann. Eine genaue Bezifferung möglicher 

Schadensersatzsummen ist im Voraus, ohne Kenntnis der Werke, in Bezug auf wel-

che etwaige Urheberrechtsverletzungen geltende gemacht werden, nicht möglich. 

In den USA können etwaige Schadensersatzansprüche im Einzelfall sehr hoch aus-

fallen, was damit zusammenhängt, dass pro verletztem Werk sog. „statutory dama-

ges“ in Höhe von bis zu USD 150.000,00 dem Verletzten zuerkannt werden können. 
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Da die Vervielfältigung bzw. Zugänglichmachung eines Textcorpus üblicherweise 

eine Vielzahl von Werken umfasst, können entsprechende Schadensersatzsummen 

sehr hoch ausfallen. Da im Übrigen in allen angefragten ausländischen Rechtsord-

nungen die Schadensberechnung im Wege der sog. Lizenzanalogie möglich ist, 

kann ein erster Anhaltspunkt für die Höhe möglicher Schadensersatzansprüche an-

hand der Lizenzpreise ermittelt werden, welche die Verlage für die Nutzung ihrer 

Artikel verlangen. 

D. Rechtliche Ausführungen 

I. Vorliegen einer Rechtsverletzung bei Durchführung des Text und Data Mining bei 

entgegenstehenden lizenzvertraglichen Vereinbarungen (Frage 1) 

In diesem Abschnitt wird mit Blick auf die erste Frage untersucht, ob Bibliotheken eine 

Rechtsverletzung begehen, wenn sie Nutzungen urheberrechtlich geschützter Werke Drit-

ter zum Zwecke des Text und Data Mining durchführen, die zwar nach § 60d UrhG zu-

lässig sind, welche aber aufgrund der mit den Verlagen abgeschlossenen Lizenzverträge, 

in denen die Geltung ausländischen Rechts vereinbart wurde, untersagt werden. 

Zunächst werden allgemeine Grundsätze zur Bestimmung des anwendbaren Rechts in 

Urheberrechtssachverhalten mit Auslandsbezug dargestellt (dazu 1.). Sodann wird erläu-

tert, nach welchem Recht sich eine etwaige Urheberrechtsverletzungsklage eines auslän-

dischen Verlags gegen eine deutsche Bibliothek richten würde (dazu 2.). Ferner wird dazu 

Stellung genommen, ob und in welcher Hinsicht es einen Unterschied macht, dass der 

Lizenzvertrag vor bzw. nach dem 01.03.2018 abgeschlossen worden ist (dazu. 3). 

1. Allgemeines zur Bestimmung des anwendbaren Rechts 

a) Unterscheidung zwischen vertraglichen und außervertraglichen Ansprüchen 

Zu beachten ist zunächst, dass es auf die Frage, welches Recht Anwendung findet, 

keine allgemeingültige Antwort gibt, sondern dass es vielmehr auf den Einzelfall 

und die konkret geltend gemachten Ansprüche ankommt, welche Gegenstand eines 

Rechtsstreits sind. Für jeden einzelnen Streitgegenstand kann dabei durchaus ein 

anderes nationales Recht Anwendung finden.1  

Mithin ist für die Bestimmung des anwendbaren Rechts bei urheberrechtlichen 

Sachverhalten mit Auslandsberührung zunächst entscheidend, die Ansprüche, wel-

che die Gegenseite geltend macht, korrekt einzuordnen. Dabei sind mit Blick auf 

urheberrechtliche Sachverhalte mit Auslandsbezug insbesondere zwei bedeutende 

 

1 Grüneberg/Thorn, BGB, 81. Aufl. 2022, Art. 8 Rom II-VO, Rn. 7. 
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Anspruchsarten auseinander zu halten: lizenzvertragsrechtliche und außervertrags-

rechtliche Ansprüche. Lizenzvertragliche Ansprüche sind z.B. Fragestellungen wie 

etwa das Zustandekommen oder die Wirksamkeit des Lizenzvertrages. Außerver-

tragliche Ansprüche betreffen demgegenüber Ansprüche, welche der Rechteinha-

ber wegen einer Verletzung seiner Rechte geltend macht. 

Rein vertragsrechtliche Fragestellungen werden nach dem sog. Vertragsstatut ge-

löst, also nach dem Recht, welches auf den konkreten Lizenzvertrag Anwendung 

findet.2 Innerhalb der europäischen Union ist in dieser Hinsicht mit der Verordnung 

(EG) Nr. 593/2008 des europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 2008 

über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht („Rom I-VO“) 

bereits eine Kodifikation geschaffen worden, welche zur Bestimmung des Vertrags-

statuts verschiedene Kollisionsnormen enthält, welche die auf einen Sachverhalt 

mit Auslandsberührung anwendbare Rechtsordnung benennt. 

Nach dem Schutzlandprinzip kommt demgegenüber das Recht desjenigen Staates 

zur Anwendung, in welchem Schutz für das jeweilige Immaterialgüterrecht begehrt 

wird.3 Das Schutzlandprinzip geht dabei insbesondere auf das Territorialitätsprin-

zip zurück, wonach Immaterialgüterrechte nur innerhalb der Grenzen eines Staates 

existieren und nicht darüber hinaus.4 Das Schutzlandprinzip ist mittlerweile in 

Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 864/2007 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 11. Juli 2007 über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse an-

zuwendende Recht („Rom II-VO“) kodifiziert.5 Nach dem Schutzlandprinzip wer-

den Fragen beurteilt, welche den Inhalt und Umfang des Schutzrechts sowie An-

sprüche betreffen, welche im Verletzungsfall geltend gemacht werden, etwa An-

sprüche auf Unterlassung, Beseitigung, Schadensersatz oder auf Rechnungslegung 

und Auskunft.6 

Zu beachten ist, dass das in Form der Rom I- und der Rom II-VO harmonisierte und 

unmittelbar anwendbare Kollisionsrecht gemäß Art. 3 EGBGB innerhalb des An-

wendungsbereichs dieser Verordnungen Vorrang vor dem deutschen Kollisions-

recht genießt.7 

 

2 Reithmann/Martiny/Hiestand, Internationales Vertragsrecht, 9. Aufl. 2022, § 29 Rn. 29.34. 
3 MüKo BGB/Drexl, 8. Aufl. 2021, Art. 8 Rom II-VO, Rn. 10. 
4 Reithmann/Martiny/Hiestand, Internationales Vertragsrecht, 9. Aufl. 2022 § 29 Rn. 29.34. Hiervor gibt es aller-

dings auch Ausnahmen, wie z.B. die Unionsmarke oder das Gemeinschaftsgeschmacksmuster, welche jeweils 

auch Geltung über nationale Grenzen hinaus (innerhalb der EU) haben. 
5 Junker, NJW 2007, 3675, 3680. 
6 Vgl. BGH, Urt. v. 24.09.2014, I ZR 35/11, GRUR 2015, 264, 265; Stimmel, GRUR Int 2010, 783, 789; Reith-

mann/Martiny/Hiestand, Internationales Vertragsrecht, 9. Aufl. 2022 § 29 Rn. 29.37; BeckOK UrhR/Lauber-

Rönsberg, Werkstand: 15.01.2022, Kollisionsrechtliche und Internationale Zuständigkeit, Rn. 8; Wandtke/Bul-

linger/v. Welser, 5. Aufl. 2019, Vorbemerkungen Vor §§ 120 ff., Rn. 4. 
7 Grüneberg/Thorn, BGB, 81. Aufl. 2022, Art. 3 EGBGB, Rn. 6. 
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b) Lokalisierung der Verletzungshandlung 

Für die Bestimmung des unter a) erläuterten Schutzlandes kommt es maßgeblich 

auf den Vortrag des Klägers an, aus dem sich ergeben muss, für welches Land er 

den Schutz seines Urheberrechts beansprucht.8 Zu diesem Zweck ist der Klägervor-

trag im Prozess gegebenenfalls auszulegen.9 

Zu beachten ist dabei, dass allein mit der Bestimmung des anwendbaren Rechts 

nicht zugleich die Feststellung verbunden ist, ob auch nach dem anzuwendenden 

Recht eine Rechtsverletzung gegeben ist.10 Ob in dem Staat, in welchem Schutz 

gesucht wird, tatsächlich eine Rechtsverletzung eingetreten ist, bestimmt sich allein 

nach dem Sachrecht dieses Staates.11 Für diese Frage kommt es wiederum ganz 

erheblich darauf an, wo die Verletzungshandlung vorgenommen worden ist. An-

hand dieser Lokalisierung kann man zugleich feststellen, in welchem Land der 

Rechteinhaber wahrscheinlich Rechtsschutz suchen wird.  

Wo die Verletzungshandlung lokalisiert ist, wird im deutschen Recht je nach Ver-

wertungshandlung unterschiedlich beurteilt.12 Mit Blick auf das Text und Data Mi-

ning ist in Bezug auf § 60d UrhG von zwei Verwertungshandlungen auszugehen: 

die Vervielfältigung von Werken zur Erstellung eines Textcorpus (§ 16 UrhG, 

§ 60d Abs. 1 UrhG) sowie die öffentliche Zugänglichmachung (§ 19a UrhG, 

§ 60d Abs. 4 UrhG) dieses Textcorpus, welcher zum Text und Data Mining ver-

wendet werden soll. Schließlich ist auch zu beachten, dass das Herunterladen des 

Textcorpus durch die Nutzer der Bibliotheken ebenfalls eine urheberrechtsrelevante 

Nutzungshandlung darstellen kann. 

Mit Blick auf Vervielfältigungshandlungen kommt es zunächst auf den Ort an, an 

welchem das Vervielfältigungsstück wirtschaftlich genutzt werden kann, was in der 

Regel mit dem Ort übereinstimmt, an welchem die Datei gespeichert wird (etwa der 

Standort des Servers, auf welchem sich das urheberrechtlich geschützte Werk be-

findet).13 Mit Blick auf das Text und Data Mining ist damit die Vervielfältigungs-

handlung (der Bibliothek) in dem Staat zu lokalisieren, in welchem der Server steht, 

auf dem das Textcorpus gespeichert ist. Nach dem diesem Gutachten zugrunde zu 

 

8 MüKo BGB/Drexl, 8. Aufl. 2021, Art. 8 Rom II-VO, Rn. 12; BGH, Urt. v. 15.02.2007, I ZR 114/04, GRUR Int 

2007, 928, 931; Urt. v. 24.05.2007, I ZR 42/04, GRUR 2007, 691, 691. 
9 jurisPK-BGB/Heinze, 9. Aufl. 2020, Art. 8 Rom II-VO, Rn. 30. 
10 Spindler/Schuster/Bach, 4. Aufl. 2019, Art. 8 Rom II-VO, Rn. 11. 
11 Spindler/Schuster/Bach, 4. Aufl. 2019, Art. 8 Rom II-VO, Rn. 11; MüKo/Drexl, 8. Aufl. 2021, Art. 8 Rom II-

VO, Rn. 277. 
12 Spindler/Schuster/Bach, 4. Aufl. 2019, Art. 8 Rom II-VO, Rn. 13. 
13 Spindler/Schuster/Bach, 4. Aufl. 2019, Art. 8 Rom II-VO, Rn. 13. 
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legenden Sachverhalt ist zu unterstellen, dass jeglicher von einer deutschen Biblio-

thek erstelltes Textcorpus auf einem Server in Deutschland gespeichert wird. 

Das Downloaden des Textcorpus durch Nutzer der Bibliothek ist in dem Staat zu 

lokalisieren, in welchem der Download stattfindet.14 Nach dem diesem Gutachten 

zugrunde zu legenden Sachverhalt, ist dies die Bundesrepublik Deutschland. 

Mit Blick auf die öffentliche Zugänglichmachung gemäß § 19a UrhG gilt, dass die 

Lokalisierung in all denjenigen Staaten zu bejahen ist, in welchen die urheberrecht-

lich geschützten Inhalte abgerufen werden können.15 Dies hat zur Folge, dass mit 

Blick auf diese Nutzungshandlung durchaus das Sachrecht mehrerer Staaten neben-

einander Anwendung finden kann. 

c) Bedeutung von Rechtswahlklauseln für die Bestimmung des anwendbaren Rechts 

Hinsichtlich der Bedeutung von Rechtswahlklauseln für die Bestimmung des an-

wendbaren Rechts ist grundsätzlich zwischen vertraglichen und außervertraglichen 

Anspruchskonstellationen zu unterscheiden. 

Im Rahmen von vertraglichen Anspruchskonstellationen, in denen die Rom I-VO 

Anwendung findet, ist grundsätzlich eine freie Wahl des auf Schuldverträge an-

wendbaren Rechts gemäß Art. 3 Abs. 1 Rom I-VO zulässig. Diese Rechtswahlbe-

fugnis ist jedoch dahingehend eingeschränkt, dass einerseits in jedem Fall die in-

ternational zwingenden Vorschriften des deutschen Rechts, sofern ein deutsches 

Gericht angerufen wird, gelten (Art. 9 Abs. 1, 2 Rom I-VO).16 Andererseits gelten 

nach Art. 3 Abs. 3 Rom I-VO die einfach zwingenden Vorschriften einer Rechts-

ordnung, wenn der Sachverhalt prinzipiell nur zu dieser Rechtsordnung Beziehun-

gen aufweist, sog. „Binnensachverhalt“.17 

Hinsichtlich außervertraglicher Anspruchskonstellationen gilt, dass gemäß Art. 8 

Abs. 3 der Rom II-Verordnung die Parteien von dem nach Art. 8 Abs. 1 Rom II-

VO zu bestimmenden Schutzland nicht durch eine Vereinbarung abweichen kön-

nen, sodass das Schutzlandprinzip nicht zur Disposition der Parteien steht.18 

2. Anwendbares Recht im Falle einer Urheberrechtsverletzungsklage gegen eine deutsche 

Bibliothek 

 

14 Hoeren, Hdb. Multimedia-Recht/Hoeren, Werkstand: 57. EL September 2021, Teil 7.8, C. Rn. 17. 
15 Hoeren, Hdb. Multimedia-Recht/Hoeren, Werkstand: 57. EL September 2021, Teil 7.8, C. Rn. 17. 
16 Grüneberg/Thorn, BGB, 81. Aufl. 2022, Art. 3 Rom I-VO, Rn. 5. 
17 Grüneberg/Thorn, BGB, 81. Aufl. 2022, Art. 3 Rom I-VO, Rn. 5. 
18 Spindler/Schuster/Bach, 4. Aufl. 2019, Art. 8 Rom II-VO, Rn. 19. 
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Der hier zugrundeliegende und oben unter A. dargestellte Sachverhalt weist in verschie-

dener Hinsicht Auslandsberührungen auf. Die in Deutschland ansässigen Bibliotheken 

schließen einerseits mit im Ausland sitzenden Verlagen Verträge zur Lizenzierung ihrer 

elektronischen Publikationen ab. Die Bibliotheken möchten sodann Nutzungshandlungen 

mit Blick auf diese Publikationen vornehmen, welche dem Text und Data Mining dienen, 

etwa die Erstellung eines Textcorpus und die Verfügbarmachung dieses Textcorpus für 

Nutzer in Deutschland sowie im Ausland. 

In Fällen, in denen die Verlage mit einer deutschen Bibliothek Lizenzverträge abge-

schlossen haben, welche Nutzungshandlungen zum Zwecke des Text und Data Mining 

verbieten oder einschränken, könnten die Verlage Ansprüche etwa auf Unterlassung oder 

Schadensersatz gegen die Bibliotheken bzw. einzelne Forscher geltend machen, sofern 

sie (vertragswidrig) Maßnahmen zum Text und Data Mining vorgenommen haben. Damit 

geht es in diesen Konstellationen um Fragen der Verletzung von Schutzrechten der Ver-

lage, weshalb das anwendbare Recht in solchen Konstellationen anhand des Schutzland-

prinzips, also nach dem Staat beurteilt wird, in welchem der Rechteinhaber für seine 

Schutzgegenstände Schutz beansprucht (siehe dazu oben, unter 1.a)). 

Sofern die Nutzungshandlungen in Deutschland zu lokalisieren sind, findet deutsches 

Sachrecht Anwendung. Sofern Nutzungshandlungen im Ausland lokalisiert werden, fin-

det entsprechend hinsichtlich dieser Nutzungshandlungen ausländisches Sachrecht An-

wendung.  

Wie bereits dargestellt, ist die Lokalisierung mit Blick auf diese Verletzungshandlung 

grds. in all solchen Staaten zu bejahen, in welchen das Textcorpus online abgerufen wer-

den kann. Damit ist es zumindest denkbar, dass beispielsweise ein US-amerikanischer 

Verlag in den USA klagt wegen einer unzulässigen öffentlichen Zugänglichmachung sei-

ner Werke durch eine deutsche Bibliothek in den USA. 

3. Relevanz des Datums des Abschlusses des Lizenzvertrages 

Das Datum, zu welchem der Lizenzvertrag abgeschlossen worden ist, hat keine Relevanz 

für die Bestimmung des in einem Rechtsstreit anwendbaren Rechts, sondern vielmehr für 

die Frage, ob nach deutschem Sachrecht eine Rechtsverletzung vorliegt. 

Nach § 60g Abs. 1 UrhG kann sich der Rechteinhaber auf Vereinbarungen, welche er-

laubte Nutzungen nach den §§ 60a bis 60f UrhG zum Nachteil der Nutzungsberechtigten 

beschränken oder untersagen, nicht berufen. § 137o UrhG bestimmt ferner, dass § 60g 

UrhG nicht für Verträge gilt, welche vor dem 01.03.2018 abgeschlossen wurden. Daraus 

folgt, dass nach deutschem Sachrecht solche Vereinbarungen in Verträgen, die nach dem 

01.03.2018 abgeschlossen wurden, nicht durchsetzbar sind, welche Nutzungsbefugnisse 

zum Text und Data Mining untersagen. 
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Mit Blick auf Verträge, welche eine Rechtswahlklausel zugunsten ausländischen Rechts 

enthalten und Nutzungsbefugnisse bzgl. des Text und Data Mining untersagen, stellt sich 

die Frage, ob § 60g UrhG überhaupt anwendbar ist (dazu a)) und wann in solchen Kons-

tellationen eine Urheberrechtsverletzung anzunehmen ist (dazu b) und c)). 

a) Anwendbarkeit von § 60g UrhG bei Verträgen mit internationalem Bezug 

Zuvor ist bereits festgestellt worden, dass im Falle der Geltendmachung einer Ur-

heberrechtsverletzung entsprechend dem Schutzlandprinzip dasjenige Recht zur 

Anwendung gelangt, in welchem die Verletzungshandlung zu lokalisieren ist. 

Wenn die Verletzungshandlung in Deutschland lokalisiert wird, gelangt deutsches 

Sachrecht zur Anwendung. Damit ist jedoch noch nicht zugleich geklärt, ob auch 

alle Vorschriften des deutschen UrhG, insbesondere auch § 60g UrhG, zur Anwen-

dung gelangen. Hieran kann man insofern zweifeln, als die Verträge mit den Ver-

lagen Nutzungshandlungen zum Zwecke des Text und Data Mining untersagen. In 

einer solchen Untersagung könnte man durchaus eine – stillschweigende – Verein-

barung der Nichtanwendbarkeit von § 60g UrhG erblicken, mit der Folge, dass 

§ 60g UrhG nicht anwendbar und der Schutzumfang der Schranke des § 60d UrhG 

entsprechend den vertraglichen Regelungen eingeschränkt wäre. Die Antwort auf 

die Frage, ob eine derartige Abbedingung des § 60g UrhG zulässig ist, hängt davon 

ab, ob diese Frage nach dem Vertragsstatut oder nach dem Schutzlandprinzip zu 

lösen ist.19  

Nach unserer Ansicht sprechen die besseren Argumente dafür, dass diese Frage 

nach dem Schutzlandprinzip zu lösen ist, da § 60g UrhG letztlich nichts anderes als 

den Schutzumfang der in den §§ 60a bis 60f UrhG geregelten Schranken festlegt, 

indem er die Reichweite von zulässigen vertraglichen Einschränkungen/Untersa-

gungen hinsichtlich der genannten Schranken verbindlich regelt. Der Schutzum-

fang bzw. Schutzbereich eines Rechts, einschließlich seiner Schranken, sind dabei 

ganz klassische Aspekte, welche vom Schutzlandprinzip erfasst werden.20 § 60g 

UrhG ist – wie aus dem Verweis auf die §§ 60a bis 60f UrhG deutlich wird – un-

mittelbar mit diesen Schrankenvorschriften verknüpft und bestimmt daher den 

Schutzumfang der gesetzlich gestatteten Handlungen zum Text und Data Mining. 

Würde man vertragliche Abbedingungen des § 60g UrhG an das Vertragsstatut an-

knüpfen, liefe dies auf eine Aushöhlung des Schutzlandprinzips und des Verbots 

der abweichenden Vereinbarung nach Art. 8 Abs. 2 Rom II-Verordnung hinaus. 

 

19 Siehe zu den Begriffen des Vertragsstatuts und des Schutzlandprinzips oben, unter D.I.1.a). 
20 So ausdrücklich für die urheberrechtlichen Schranken Schack, GRUR 2021, 904, 907 f.; ferner MüKo/Drexl, 

8. Aufl. 2021, Art. 8 Rom II-VO, Rn. 234. 
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Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass in der urheberrechtlichen Literatur zum Teil 

auch die Ansicht vertreten wird, dass die Frage der Anwendbarkeit von § 60g UrhG 

nach dem Vertragsstatut zu behandeln ist.21 Dann richtet sich die Zulässigkeit der 

Rechtsvereinbarung nach den Vorschriften der Rom I-VO. Dabei ist insbesondere 

die Vorschrift des Art. 9 Rom I-VO zu beachten. Art. 9 Rom I-VO regelt, unter 

welchen Voraussetzungen sich sog. Eingriffsnormen gegenüber dem gewählten 

Vertragsstatut durchsetzen.22  

Eingriffsnormen sind dabei solche Vorschriften, welche einerseits einen internati-

onalen Geltungsanspruch aufweisen, also unabhängig vom gewählten vertraglichen 

Recht anzuwenden sind, und die darüber hinaus auch eine überindividuelle Ziel-

richtung haben, mithin also entscheidend für die Wahrung des öffentlichen Interes-

ses eines Staates sind.23 Dabei ist zu beachten, dass es sich bei Art. 9 Rom I-VO um 

eine Ausnahmevorschrift handelt, die als solche eng auszulegen ist.24 Auch der 

BGH hat bereits in einem urheberrechtlichen Zusammenhang entschieden, dass in 

Zweifelsfällen davon auszugehen ist, dass die betreffende (urheberrechtliche) Vor-

schrift keine international zwingende Geltung beansprucht.25 Nach unserer Auffas-

sung verhält es sich so auch bei § 60g UrhG. Zwar kann als übergreifender öffent-

licher Belang die Ermöglichung der Durchführung des Text und Data Mining an-

gesehen werden. Jedoch ist nicht erkennbar, dass die Vorschrift auch internationale 

Geltung beansprucht. Es fehlt jedenfalls an einer ausdrücklichen Anordnung, wo-

nach diese Vorschrift auch international zwingend ist. Darüber hinaus ist der Norm 

aber auch kein ungeschriebenes Gebot zu entnehmen, wonach die Vorschrift inter-

nationale Geltung erhalten soll. 

Mit Blick auf solche Normen, welche im Zuge einer EU-Richtlinie in das nationale 

Recht umgesetzt wurden, hat sich darüber hinaus ein spezifisches Richterrecht des 

EuGH entwickelt, wonach unter bestimmten Umständen – und unabhängig vom 

Vorliegen der Voraussetzungen des Art. 9 Rom I-VO26 – solche Normen zwingen-

des Recht darstellen können, von denen auch unter Anknüpfung durch das Ver-

tragsstatut nicht abgewichen werden kann. Ausgangspunkt war dabei die sog. Ing-

mar-Entscheidung des EuGH.27 Darin hatte der EuGH entschieden, dass ein Aus-

gleichsanspruch eines Handelsvertreters aufgrund der zwingenden Wirkung der 

 

21 Spindler/Schuster/Anton, 4. Aufl. 2019, § 60g Rn. 1, vgl. auch Raue, GRUR 2017, 11, 16. 
22 Staudinger/Staudinger/Magnus, Neubearbeitung 2021, Art. 9 Rom I-VO, Rn. 1. 
23 Grüneberg/Thorn, BGB, 81. Aufl. 2022, Art. 9 Rom I-VO, Rn. 5. 
24 Hoeren, in: Westphalen, Graf von/Thüsing, Vertragsrecht und AGB-Klauselwerke, E-Commerce-Verträge 

(Werkstand 47. EL August 2021), Rn. 95 mwN. 
25 BGH, Urt. v. 24.09.2014, I ZR 35/11, GRUR 2015, 264, 268. 
26 Vgl. Staudinger/Staudinger/Magnus, Neubearbeitung 2021, Art. 9 Rom I-VO, Rn. 40; Pfeiffer, LMK 2017, 

388796. 
27 EuGH, Urt. v. 09.11.2000, Rs. C-381/98  
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Art. 17 und 18 der Handelsvertreter-Richtlinie 86/653/EWG in einem Vertrag zwi-

schen einem Prinzipal in einem Drittstaat und einem Handelsvertreter mit Sitz in 

der EU nicht durch Wahl eines drittstaatlichen Rechts abbedungen werden kann.28 

Es können also solche Normen einer Rechtswahlklauseln vorgehen, welche selbst 

einen zwingenden Charakter haben, unerlässlich sind für eine Vereinheitlichung der 

Wettbewerbsbedingungen innerhalb des EU-Binnenmarkts und wenn die Person, 

welche sich auf die Norm beruft, in der Gemeinschaft ansässig ist (Gemeinschafts-

bezug).29 

Nach Art. 7 der DSM-Richtlinie, worauf § 60g UrhG-Neu beruht, darf von Art. 3 

der DSM-Richtlinie nicht vertraglich abgewichen werden, sodass der Norm ein 

zwingender Charakter zukommt. Weiterhin soll die DSM-Richtlinie ausweislich 

der Erwägungsgründe 1 und 2 der Harmonisierung des Binnenmarkts dienen, wobei 

nach Erwägungsgrund 11 die Rechtsunsicherheit „im Hinblick auf Text und Data 

Mining“ beseitigt werden soll. Diese beiden Aspekte könnte man für das Argument 

ins Feld führen, dass Art. 7 der DSM-Richtlinie und damit § 60g UrhG jeweils eine 

solche zwingende Vorschrift darstellen. Auch ist hier ein enger Gemeinschaftsbe-

zug gegeben, da sich mit einer deutschen Bibliothek eine Einrichtung innerhalb des 

EU-Binnenmarkts auf den Richtlinienschutz berufen würde. 

Ob jedoch der EuGH auch so entscheiden würde, kann nicht mit Sicherheit gesagt 

werden. Ohnehin sind wir jedoch auch – wie bereits erläutert – der Ansicht, dass 

die Anwendbarkeit des § 60g UrhG keine Frage des Vertragsstatus, sondern des 

Schutzlandprinzips ist. 

Wir weisen an dieser Stelle jedoch darauf, dass es sich bei § 60g UrhG um eine sehr 

neue Vorschrift handelt, zu der es – vor allem im kollisionsrechtlichen Kontext – 

noch keine Rechtsprechung gibt. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass 

ein Gericht für die Frage der Anwendbarkeit des § 60g UrhG an das Vertragsstatut 

anknüpft. 

b) Verträge nach dem 01.03.2018 abgeschlossen („Neuverträge“) 

Ein Gericht, welches deutsches Recht auf einen nach dem 01.03.2018 abgeschlos-

senen Vertrag anwendet, welcher Einschränkungen oder gar ein Verbot des Text 

und Data Mining vorsieht, wird – nach der hier vertretenen Ansicht – zu dem 

Schluss kommen, dass diese Einschränkungen wegen § 60g Abs. 1 UrhG unbeacht-

lich sind und keine Rechtsverletzung vorliegt. Wie bereits erläutert, unterliegt diese 

Vorschrift dem Schutzlandprinzip, welches der Disposition der Vertragsparteien 

 

28 Pfeiffer, LMK 2017, 388796. 
29 Vgl. EuGH, Urt. v. 09.11.2000, Rs. C-381/98, Rn. 21-25. 
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entzogen ist. Dieses Ergebnis gilt freilich nur unter der Voraussetzung, dass die 

betreffende deutsche Bibliothek auch alle Anforderungen einhält, welche die 

Schranke des § 60d UrhG hinsichtlich der das Text und Data Mining begleitenden 

Vervielfältigungshandlungen aufstellt. Wie bereits erläutert wurde, wird für die 

Zwecke dieses Gutachtens unterstellt, dass die zum Zwecke des Text und Data Mi-

ning vorgenommenen Nutzungshandlungen den Anforderungen des § 60d UrhG 

entsprechen. 

c) Verträge vor dem 01.03.2018 abgeschlossen („Altverträge“) 

Anders stellt sich demgegenüber die Rechtslage für Verträge dar, welche vor dem 

01.03.2018 abgeschlossen wurden (sog. „Altverträge“). Diesbezüglich folgt aus 

§ 137o UrhG im Umkehrschluss, dass das Verbot von Beschränkungen bzgl. des 

§ 60d UrhG für solche Verträge nicht gilt. Damit bleiben Altverträge in vollem 

Umfang wirksam, sodass auch etwaige Beschränkungen oder gar Verbote hinsicht-

lich des Text und Data Mining in diesen Verträgen weiterhin gültig bleiben.30 Der 

Schutzumfang wird für Altverträge nicht verbindlich festgelegt, sodass abwei-

chende Vereinbarungen in dieser Hinsicht möglich sind. 

Da somit in Altverträgen Beschränkungen oder gar Ausschlüsse des Text und Data 

Mining problemlos vereinbart werden konnten, kann die Vornahme von Nutzungs-

handlungen zum Zwecke des Text und Data Mining – je nach vertraglich verein-

barter Einschränkung – eine Urheberrechtsverletzung nach deutschem Urheber-

recht darstellen, wenn die von § 60d UrhG erfassten Nutzungshandlungen aufgrund 

des Vertrags ganz oder teilweise untersagt sind. 

Zu beachten ist dabei, dass es im Einzelfall auch vorkommen kann, dass etwaige 

Beschränkungen oder Ausschlüsse des Text und Data Mining unklar und daher aus-

legungsbedürftig sind. Die Frage der Auslegung von Lizenzverträgen unterliegt je-

doch – abweichend von der übergeordneten Frage des anwendbaren Rechts zur 

Feststellung einer Urheberrechtsverletzung – grundsätzlich nicht dem Schutzland-

prinzip, sondern dem Vertragsstatut.31 In diesem Zusammenhang kann die in einem 

Lizenzvertrag getroffene Rechtswahl Bedeutung erlangen. Dabei bestimmt Art. 3 

Abs. 1 Rom I-VO, dass die Parteien das auf einen Schuldvertrag anzuwendende 

Recht grundsätzlich frei vereinbaren können.32 In einem solchen Fall beurteilt sich 

dann das für die Frage der Auslegung einer unklaren Klausel in einem Vertrag an-

zuwendende Recht grundsätzlich nach der getroffenen Rechtswahl. 

 

30 Dreier/Schulze/Dreier, 7. Aufl. 2022, § 137o UrhG, Rn. 2. 
31 Reithmann/Martiny/Hiestand, 9. Aufl. 2022, Internationales Vertragsrecht, § 29 Rn. 29.38. 
32 Grüneberg/Thorn, BGB, 81. Aufl. 2022, Art. 3 Rom I-VO, Rn. 1. 
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4. Besonderheiten im Verhältnis zwischen § 60d UrhG a.F. und § 60d UrhG-Neu 

An dieser Stelle ist außerdem darauf hinzuweisen, dass es neben dem Datum des 

01.03.2018 noch eine weitere wichtige Zäsur gibt, nämlich das Inkrafttreten des § 60d 

UrhG-Neu am 07.06.2021, mit welchem die in der Richtlinie (EU) 2019/790 (sog. „DSM-

Richtlinie“) geregelte Text und Data Mining-Schranke umgesetzt wurde. Der deutsche 

Gesetzgeber hatte die erste Text und Data Mining-Schranke, welche am 01.03.2018 in 

Kraft trat, im Wesentlichen auf Grundlage von Art. 5 Abs. 3 lit. a InfoSoc-RL erlassen.33 

Dabei war sich der Gesetzgeber bereits des Umstandes bewusst, dass im Falle der Verab-

schiedung der DSM-Richtlinie eine Anpassung des § 60d UrhG erforderlich werden 

würde.34 

Zwischen § 60d UrhG a.F. und § 60d UrhG-Neu bestehen in einigen Regelungspunkten 

Unterschiede. So besteht beispielsweise nach § 60d Abs. 5 UrhG-Neu nunmehr keine 

Pflicht mehr, das Textcorpus zu löschen, sobald die Forschungsarbeiten abgeschlossen 

sind.35 Vielmehr darf das Textcorpus eigens aufbewahrt werden, sofern die Aufbewah-

rung für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung und zur Überprüfung wissenschaftli-

cher Erkenntnisse erforderlich ist.36 § 60d UrhG-Neu sieht außerdem nunmehr nicht mehr 

die Möglichkeit vor, das Textcorpus zum Zwecke der Archivierung an Einrichtungen 

nach §§ 60e, 60f UrhG zu übermitteln anstatt sie zu löschen.37 Hervorzuheben ist schließ-

lich, dass nach § 60h UrhG-Neu Nutzungshandlungen zum Zwecke des Text und Data 

Mining vergütungsfrei möglich sind.38 

Die soeben genannten Unterschiede können Auswirkungen auf die Frage haben, ob eine 

deutsche Bibliothek eine Urheberrechtsverletzung – gemessen nach deutschem Sachrecht 

– begeht bzw. in der Vergangenheit begangen hat. Zwar war § 60g UrhG bereits während 

der Geltung von § 60d UrhG a.F. in Kraft und gilt nunmehr unter § 60d UrhG-Neu fort. 

Da jedoch sowohl die alte als auch die aktuell geltende Fassung des § 60d UrhG Nut-

zungshandlungen zum Zwecke des Text und Data Mining in unterschiedlichem Umfang 

gestatten, fällt der Umfang der Befugnisse, welche durch vertragliche Bestimmungen 

zum Nachteil des Nutzungsberechtigten nach § 60g UrhG eingeschränkt werden dürfen, 

je nach zeitlicher Fassung des § 60d UrhG entsprechend unterschiedlich aus.  

Dies kann zur Folge haben, dass vertragliche Einschränkungen unter Geltung des § 60d 

UrhG a.F. zwar wirksam sind, nach Inkrafttreten des § 60d UrhG-Neu jedoch nicht mehr 

Geltung beanspruchen könnten (und umgekehrt). Die Frage, ob eine Nutzungshandlung 

 

33 Vgl. Wandtke/Bullinger/Bullinger, 5. Aufl. 2019, § 60d UrhG, Rn. 2; Heesen/Jüngels, RuZ 2021, 45, 48. 
34 Wandtke/Bullinger/Bullinger, 5. Aufl. 2019, § 60d UrhG, Rn. 4; BT-Drs. 18/12329, S. 40. 
35 Kleinkopf/Pflüger, ZUM 2021, 643, 646. 
36 Kleinkopf/Pflüger, ZUM 2021, 643, 646. 
37 Kleinkopf/Pflüger, ZUM 2021, 643, 646; Heesen/Jüngels, RuZ 2021, 45, 48. 
38 Heesen/Jüngels, RuZ 2021, 45, 48. 
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nach § 60d UrhG a.F. oder nach § 60d UrhG-Neu zu bemessen ist, hängt davon ab, zu 

welchem Zeitpunkt diese Nutzungshandlung stattgefunden hat und welche Fassung des 

§ 60d UrhG zu diesem Zeitpunkt in Kraft war.39 

II. Anwendbares Recht im Falle der Geltendmachung von Ansprüchen gegenüber 

Nutzern der TIB (Frage 2) 

Im Rahmen der zweiten Frage möchte die TIB wissen, welches Recht in einem Fall An-

wendung findet, in welchem ein Verlag Ansprüche wegen der – lizenzvertraglich unter-

sagten bzw. nur eingeschränkt erlaubten – Nutzung von lizenzierten Beständen der TIB 

zum Zwecke des Text und Data Mining geltend macht (dazu 1.). Darüber hinaus möchte 

die TIB wissen, ob sich vertragliche Beschränkungen aus den Lizenzverträgen mit den 

Verlagen hinsichtlich des Text und Data Mining auch auf die Nutzer der TIB auswirken 

(dazu 2.). 

1. Anwendbares Recht 

Hinsichtlich der Bestimmung des anwendbaren Rechts im Falle der Geltendmachung von 

Ansprüchen der Verlage gegenüber Nutzern der TIB bestimmt sich das anwendbare 

Recht wiederum nach Art. 8 Abs. 1 Rom II-VO, mithin also nach dem Schutzlandprinzip 

(siehe dazu bereits oben, unter I.1.a)). Mithin ist das Recht desjenigen Staates anwendbar, 

in welchem Schutz für das jeweilige Urheberrecht begehrt wird. Auch dabei kommt es 

dann entscheidend darauf an, wo die Verletzungshandlung zu lokalisieren ist. Von dieser 

Frage hängt es ab, in welchem Staat eine Rechtsverletzung überhaupt in Betracht kommt 

(siehe dazu oben I.1.b)) und für welches innerstaatliche Recht Schutz begehrt werden 

kann. 

Da die Nutzer der TIB nach unserem Verständnis sowohl in Deutschland als auch außer-

halb Deutschlands autorisierten Zugriff auf die Online-Textbestände der TIB haben, kom-

men demnach als Schutzland alle Länder in Betracht, in denen diese Nutzer Nutzungs-

handlungen vornehmen, welche dem Text und Data Mining vorgelagert sind, wie z.B. die 

Vervielfältigung von Werken zur Erstellung eines (eigenen) Textcorpus. 

2. Auswirkungen vertraglicher Beschränkungen 

Die Nutzer der TIB sind nicht Partei der Verträge mit den Verlagen. Diese Verträge wer-

den ausschließlich zwischen der TIB bzw. den Bibliotheken und den Verlagen geschlos-

sen. 

 

39 Vgl. zu der Frage, welche Vorschriften auf Nutzungshandlungen im Falle einer Gesetzesänderung anzuwen-

den sind BGH, Urt. v. 30.04.2020, I ZR 115/16, GRUR 2020, 843, 844. 
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Ein vertragliches Verhältnis besteht jedoch zwischen den Nutzern der TIB und der TIB 

bzw. den Bibliotheken selbst („Nutzungsbedingungen“). Wir gehen davon aus, dass in-

nerhalb dieses vertraglichen Verhältnisses geregelt wird, unter welchen Voraussetzun-

gen, in welchem Umfang und zu welchem Zweck die Nutzer die Bestände der Bibliothe-

ken nutzen dürfen.  

Insofern ist es denkbar, dass Bibliotheken aufgrund der Lizenzverträge mit den Verlagen 

dazu verpflichtet sind, etwaige Beschränkungen zum Nutzungsumfang, welche innerhalb 

der Lizenzverträge geregelt sind, an die Nutzer im Rahmen der Verträge zwischen den 

Bibliotheken und den Nutzern weiterzugeben. Falls die Bibliotheken diese Verpflichtung 

verletzen, ist es denkbar, dass die Verlage Ansprüche wegen der Verletzung von vertrag-

lichen Pflichten gegen die Bibliotheken in Deutschland geltend machen. 

Die Frage, ob solche Verpflichtungen der TIB zur Weitergabe von Beschränkungen wirk-

sam vereinbart werden können, unterliegt dem Vertragsstatut und damit dem vereinbarten 

Recht. Zu beachten ist dann aber, dass sich die Bibliotheken in einem solchen Fall zu 

einer Leistung verpflichten, welche sie gegenüber ihren Nutzern in Deutschland nicht 

rechtswirksam um- und durchsetzen können. Ob Einschränkungen der Nutzungsbefug-

nisse mit Blick auf das Text und Data Mining zulässig sind, wird von §§ 60d und 60g 

UrhG verbindlich geregelt (siehe dazu oben, unter I.3.a)). Dies hat zur Konsequenz, dass 

im Wege von vertraglichen Vereinbarungen dieser durch die Schranken vorgegebene 

Schutzumfang nicht eingeschränkt werden kann, jedenfalls solange der Vertrag nach dem 

01.03.2018 abgeschlossen wurde (vgl. § 137o UrhG, siehe dazu oben, I.3.b). In der Folge 

können die Bibliotheken deshalb auch nicht wirksam ihren Nutzern Beschränkungen des 

Nutzungsumfangs hinsichtlich des Text und Data Mining auferlegen, die zu § 60g UrhG 

im Widerspruch stehen. Insofern mag die Verpflichtung der Bibliotheken zur Weitergabe 

von Nutzungsbeschränkungen an ihre Nutzer in den Verlagsverträgen (nach ausländi-

schem Recht) wirksam sein, jedoch sind die Bibliotheken hinsichtlich ihrer Nutzer in 

Deutschland daran gehindert, diese Pflicht auch um- und durchzusetzen. 

III. Spezifische Fragen zu ausländischen Rechtsordnungen 

Innerhalb dieses Abschnitts wird überblicksartig zu den folgenden Fragen für die 

Rechtsordnungen in der Schweiz (dazu 1.), in Großbritannien (dazu 2.), in den USA 

(dazu 3.) und in Kanada (dazu 4.) Stellung genommen:  

a) Ist das Aufbereiten und Bereithalten eines rechtmäßig entsprechend den Vorgaben 

von § 60d UrhG erstellten Textcorpus aus Verlagsliteratur für Text und Data Mi-

ning durch wissenschaftliche Bibliotheken für ihre autorisierten Nutzer nach den 

folgenden Rechtsordnungen (ausländisches Recht von Drittstaaten) erlaubt oder 

sind nur Wissenschaftler selbst berechtigt (sofern es eine Regelung gibt)? Wie un-

terscheiden sich die Regelungen im Vergleich zu § 60d UrhG? 
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b) Darf das Textcorpus nach den Rechtsordnungen der Schweiz, von Kanada, Groß-

britannien und von den USA an andere Einrichtungen zur Nutzung für ihre Wis-

senschaftler weitergegeben werden oder darf das Textcorpus durch eine Einrich-

tung erstellt und einrichtungsübergreifend genutzt werden?  

c) Sofern Text und Data Mining nach dem Recht der genannten Staaten erlaubt ist, 

darf es nach dem anwendbaren ausländischen Recht aufgrund einer vertraglichen 

Regelung eingeschränkt werden? Kann die TIB oder der Wissenschaftler im je-

weiligen Land auf Unterlassung, Schadensersatz oder ähnliches verklagt werden? 

Wie hoch wären für wissenschaftliche Artikel die Schadensersatzsummen? 

d) Macht es nach dem anwendbaren ausländischen Recht einen Unterschied, wann 

der Lizenzvertrag geschlossen wurde? 

1. Schweiz 

a) Zulässigkeit der Erstellung eines Textcorpus zum Zwecke des Text und Data Mi-

ning 

Gem. Art. 24d des Schweizer Urheberrechtsgesetzes („URG“) ist es zum Zweck 

der wissenschaftlichen Forschung zulässig, ein Werk zu vervielfältigen, wenn die 

Vervielfältigung durch die Anwendung eines technischen Verfahrens bedingt ist 

und zu den zu vervielfältigenden Werken ein rechtmäßiger Zugang besteht. Zu den 

technischen Verfahren, welche Vervielfältigungshandlungen in diesem Sinne „be-

dingen“, gehört ausweislich der Gesetzesbegründung zu Art. 24d URG auch das 

Text und Data Mining.40  

Art. 24d URG ist am 01.04.2020 in Kraft getreten und wurde explizit eingeführt, 

damit Vervielfältigungshandlungen ohne Erlaubnis vorgenommen werden dürfen, 

welche zur Anwendung bzw. Durchführung des Text und Data Mining erforderlich 

sind.41 Die Schranke gestattet es auch, ganze Werke zum Zwecke der Anwendung 

des Text und Data Mining zu vervielfältigen, weil in der Regel im Voraus unbe-

kannt ist, in welchem Teil eines Werks die für die jeweilige Forschung relevanten 

Daten enthalten sind.42 Nicht gestattet sind jedoch solche Vervielfältigungen von 

Werken, die nur dazu dienen, Kosten für die Anschaffung von weiteren Werk-

exemplaren einzusparen.43 

 

40 Vgl. die Gesetzesbegründung des Schweizerischen Bundesrats vom 22. November 2017, S. 628, abrufbar un-

ter https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2018/184/de. 
41 Gesetzesbegründung des Schweizerischen Bundesrats vom 22. November 2017, S. 628.  
42 Gesetzesbegründung des Schweizerischen Bundesrats vom 22. November 2017, S. 628. 
43 Gesetzesbegründung des Schweizerischen Bundesrats vom 22. November 2017, S. 628. 
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Der persönliche Anwendungsbereich dieser Schranke erstreckt sich jedenfalls auf 

Wissenschaftler.44 Wissenschaftler selbst sind damit zu Vervielfältigungshandlun-

gen zum Zwecke des Text und Data Mining nach Art. 24d URG berechtigt, wenn 

sie rechtmäßigen Zugriff auf die Primärquellen haben, aus denen das Textcorpus 

erstellt wird. 

Es ist darüber hinaus allerdings nicht sicher, ob sich auch Bibliotheken auf diese 

Schranke berufen können. Dafür spricht allerdings, dass Art. 24d URG sehr offen 

formuliert ist und sich vom Wortlaut her nicht auf bestimmte Nutzergruppen be-

schränkt. Wenn Schranken nur für bestimmte Nutzergruppen gelten sollen, bringt 

das URG dies durchaus zum Ausdruck (vgl. insofern etwa Art. 24 1bis URG, wel-

cher explizit Bibliotheken als berechtigte Nutzergruppe anspricht). In Art. 24d 

URG wird demgegenüber jedoch keine Gruppe von Nutzern explizit oder aus-

schließlich angesprochen. Dies bedeutet, dass sich Bibliotheken auf die Schranke 

von Art. 24d URG berufen können, sofern dies zum Zweck der wissenschaftlichen 

Forschung erfolgt. Wir weisen jedoch an dieser Stelle darauf hin, dass es sich bei 

Art. 24d URG noch um eine verhältnismäßig neue Vorschrift handelt und dass ein-

schlägige Rechtsprechung zu der Frage, ob Bibliotheken sich auf diese Schranke 

berufen können, bisher noch nicht existiert. 

Dabei ist hervorzuheben, dass – anders als § 60d UrhG – Art. 24d URG keine Er-

laubnis enthält, das vervielfältigte Werk auch öffentlich zugänglich zu machen. Die 

Norm ist allein auf das Vervielfältigungsrecht beschränkt.45 

b) Zulässigkeit der Weitergabe des Textcorpus an andere Einrichtungen/Wissen-

schaftler 

Eine ausdrückliche Regelung, welche die Weitergabe des Textcorpus an andere 

Einrichtungen zur Nutzung für deren Wissenschaftler erlaubt, ist im Schweizer Ur-

heberrechtsgesetz nicht ersichtlich. Wie bereits dargestellt, gestattet die Schranken-

regelung des § 24d URG lediglich die Vervielfältigung von Werken im Rahmen 

des Text und Data Mining. 

Mit Blick auf Forscher stellt die Gesetzesbegründung klar, dass Art. 19 Abs. 1 lit. c) 

URG das Verteilen von Vervielfältigungsstücken innerhalb einer Forschungs-

gruppe gestattet.46 Es ist damit wahrscheinlich, dass innerhalb einer Forschungs-

gruppe auch ein zum Zwecke des Text und Data Mining erstelltes Textcorpus 

 

44 Vgl. dazu den Bericht des Bundesrates „Revision des Urheberrechtsgesetzes. Überprüfung der Wirksamkeit“ 

vom 17.12.2021, S. 11, abrufbar unter https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/69777.pdf. 
45 Gesetzesbegründung des Schweizerischen Bundesrats vom 22. November 2017, S. 628. 
46 Gesetzesbegründung des Schweizerischen Bundesrats vom 22. November 2017, S. 629. 
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weitergegeben werden darf. Dies darf jedoch nicht auf eine öffentliche Zugänglich-

machung der Vervielfältigungsstücke hinauslaufen47, was aller Wahrscheinlichkeit 

dann der Fall ist, wenn ein Vervielfältigungsstück einrichtungs- bzw. institutsüber-

greifend verwendet oder weitergeleitet wird. Aus diesem Grunde halten wir es für 

unwahrscheinlich, dass etwa eine Bibliothek das von ihr erstellte Textcorpus an 

andere Bibliotheken weitergeben darf.  

c) Zulässigkeit der vertraglichen Abbedingung der Text und Data Mining-Schranke  

Die Schranken des Urheberrechts sind im schweizerischen Urheberrechtsgesetz in 

den Art. 19-28 URG geregelt. Nur bei zwei dieser Schranken wird auf die vertrag-

liche Veränderbarkeit oder Abdingbarkeit eingegangen, nämlich beim Nutzungs-

recht von Archivwerken der Sendeunternehmen in Art. 22a S. 3 URG und bei Si-

cherungskopien von Computerprogrammen in Art. 24 S. 2 URG. 

Nach unserer Einschätzung kann man vor allem aus Art. 24 S. 2 URG auf die Ab-

dingbarkeit der übrigen Schranken schließen, denn während die Anfertigung einer 

Sicherungskopie ausdrücklich nicht abbedungen werden kann, fehlt eine entspre-

chende Regelung für die Entschlüsselung von Computerprogrammen in Art. 21 

URG, obwohl es sich beide Male um Computerprogramme handelt. 

Dementsprechend dürfte davon auszugehen sein, dass die restlichen Schranken in 

Art. 19-28 URG vertraglich abdingbar sind, und sich ein Vertragspartner anders als 

gem. § 60g des deutschen UrhG durchaus auf eine Vertragsklausel, die Text und 

Data Mining einschränkt oder gar ausschließt, berufen kann. 

d) Relevanz des Zeitpunkts des Abschlusses des Lizenzvertrages für die Abdingbar-

keit gesetzlicher Befugnisse hinsichtlich des Text und Data Mining 

Wie bereits zuvor dargestellt, halten wir es für wahrscheinlich, dass die Schranke 

des § 24d URG vertraglich abbedungen werden kann, sodass sich im Schweizer 

Urheberrecht prinzipiell die Frage der zeitlichen Geltung einer Regelung, welche 

vertragliche Ausschlüsse einer Schranke verbietet, nicht stellt, da eine solche Re-

gelung im Schweizer Urheberrechtsgesetz nicht ersichtlich ist. 

Nur der Vollständigkeit halber weisen wir auf Folgendes hin:  

Nach Art. 81 S. 1 URG sind vor Inkrafttreten des schweizerischen Urheberrechts-

gesetz abgeschlossene Verträge über Urheber- oder verwandte Schutzrechte und 

aufgrund solcher Verträge getroffene Verfügungen wirksam. Soweit nichts anderes 

 

47 Gesetzesbegründung des Schweizerischen Bundesrats vom 22. November 2017, S. 629. 
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vereinbart ist, sind solche Verträge nicht anwendbar auf Rechte, die erst durch die-

ses Gesetz geschaffen werden (Art. 81 S. 2 URG). Dabei ist das URG selbst am 

09.10.1992 – also weit vor Einfügung der Text und Data Mining-Schranke – in 

Kraft getreten. 

Nach Art. 81 S. 3 URG sind ausdrücklich Art. 13a und 35a URG nicht anwendbar 

auf Verträge, die vor Inkrafttreten der Änderung vom 27. September 2019 abge-

schlossen wurden. Da in dieser Auflistung Art. 24d URG fehlt, dürfte daraus im 

Umkehrschluss folgen, dass Art. 24d URG auch auf Verträge, die vor dem Inkraft-

treten der Regelung am 01.4.2020 geschlossen wurden, Anwendung findet. 

e) Verfahrensrechtliches 

Nach Art. 62 URG stehen einem Rechteinhaber gegen einen Verletzer seiner 

Rechte Unterlassungs-, Beseitigungs- und Schadensersatzansprüche zu.  

Ähnlich wie im deutschen Recht ist auch in der Schweiz der Grundsatz der dreifa-

chen Schadensberechnung anerkannt.48 Dies bedeutet, dass der Schaden auf dreifa-

che Weise berechnet werden kann: so kann der Kläger den direkt entstandenen 

Schaden ersetzt verlangen, den Schaden im Wege der sog. Lizenzanalogie berech-

nen oder aber den Verletzergewinn einklagen.49 Der Anspruch auf Ersatz des direkt 

entstandenen Schadens setzt den Nachweis eines entgangenen Gewinns auf Seiten 

des Anspruchstellers voraus, welcher häufig nur schwer zu erbringen ist.50 Die 

Schadensberechnung anhand der Lizenzanalogie läuft darauf hinaus, dass der 

Rechteinhaber Schadensersatz in Höhe der Vergütung verlangt, welche bei Ab-

schluss eines Lizenzvertrages angefallen wäre.51 

Da je nach Berechnungsart der eingeklagte Schaden unterschiedlich hoch ausfallen 

kann, ist eine sichere Abschätzung der Schadenshöhe im Falle einer Klage eines 

Verlages wegen (vermeintlich rechtswidriger) Nutzungshandlungen zum Zwecke 

des Text und Data Mining im Voraus nicht möglich. Einen ersten Anhaltspunkt 

können insofern allerdings die von den Verlagen angegebenen Lizenzgebühren für 

diese Art der Nutzung ihrer Werke bieten. 

2. Großbritannien 

 

48 Siehe zum deutschen Urheberrecht Wandtke/Bullinger/v. Wolff, 5. Aufl. 2019, § 97 UrhG, Rn. 58. 
49 Beranek Zanon, Zivilrechtliche Haftung von Filehostern bei Urheberrechtsverletzungen nach Schweizer 

Recht, in: Jusletter IT (2013), Rz. 136, abrufbar unter https://haerting.ch/app/uploads/2013/12/37_Be-

ranek_Zanon_Zivilrechtliche_Haftung_von_Filehostern__Providern__bei....pdf. 
50 Beranek Zanon, Zivilrechtliche Haftung von Filehostern bei Urheberrechtsverletzungen nach Schweizer 

Recht, in: Jusletter IT (2013), Rz. 137. 
51 Beranek Zanon, Zivilrechtliche Haftung von Filehostern bei Urheberrechtsverletzungen nach Schweizer 

Recht, in: Jusletter IT (2013), Rz. 138. 
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a) Zulässigkeit der Erstellung eines Textcorpus zum Zwecke des Text und Data Mi-

ning 

Großbritannien hat bereits am 01.06.2014 eine Regelung zum Text und Data Mi-

ning eingeführt.52 Art. 29A („Copies for text and data analysis for non-commercial 

research“) des UK Copyright, Design and Patents Act 1988 („CDPA“) erlaubt ei-

ner Person mit rechtmäßigem Zugang zu einem Werk die Vervielfältigung dieses 

Werks für die nicht-kommerzielle Forschung unter folgenden Umständen: 

• die Vervielfältigung wird angefertigt, um eine rechnerische Analyse der in 

dem Werk aufgezeichneten Daten zu dem ausschließlichen Zweck der nicht-

kommerziellen Forschung durchführen zu können, und 

• der Vervielfältigung ist eine ausreichende Quellenangabe beigefügt (es sei 

denn, eine solche Quellenangabe ist aus praktischen oder aus anderen Grün-

den nicht möglich). 

Im Original lautet die Vorschrift wie folgt: 

29A Copies for text and data analysis for non-commercial re-

search 

 

(1)The making of a copy of a work by a person who has lawful 

access to the work does not infringe copyright in the work pro-

vided that- 

 

(a)the copy is made in order that a person who has lawful access 

to the work may carry out a computational analysis of anything 

recorded in the work for the sole purpose of research for a non-

commercial purpose, and 

 

(b)the copy is accompanied by a sufficient acknowledgement (un-

less this would be impossible for reasons of practicality or other-

wise). […] 

Diese Schranke erlaubt es Forschern, Vervielfältigungen von Werken zum Zwecke 

des Text und Data Mining herzustellen, solange sie rechtmäßigen Zugang zu sol-

chen Werken haben.53 Ferner ist die Vornahme der Vervielfältigungen lediglich für 

Text und Data Mining im Rahmen der nicht-kommerziellen Forschung gestattet. 

 

52 Pressemitteilung des britischen Intellectual Property Office vom 01.06.2014, abrufbar unter 

https://www.gov.uk/government/news/new-exceptions-to-copyright-reflect-digital-age. 
53 Intellectual Property Office, Guidance – Exceptions to copyright (12.06.2014), abrufbar unter 

https://www.gov.uk/guidance/exceptions-to-copyright#text-and-data-mining-for-non-commercial-research.  
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Hinsichtlich des personellen Anwendungsbereichs stellt die Vorschrift allgemein 

auf „person“ ab. Der Begriff ist weit auszulegen und nicht auf bestimmte Personen-

gruppen begrenzt, sodass nicht nur Forschende im engeren Sinn von der Schranke 

des Art. 29A CDPA erfasst sind, sondern grundsätzlich auch Bibliotheken. 

Hinsichtlich des sachlichen Anwendungsbereichs von Art. 29A CDPA ist zu unter-

scheiden zwischen Datenbankwerken, also Datenbanken, welche die Schutzvoraus-

setzungen eines Werkes erfüllen und andererseits Datenbanken, denen lediglich ein 

sog. sui generis-Schutz zukommt. Diese Unterscheidung geht zurück auf die Richt-

linie 96/9/EG über den rechtlichen Schutz von Datenbanken (siehe dort Art. 3 und 

Art. 7 der Richtlinie), die auch in Großbritannien umgesetzt worden ist. Die 

Schranke des Art. 29A CDPA erfasst dabei nur Datenbankwerke, nicht jedoch Da-

tenbanken, die (lediglich) unter den Schutz des sui generis-Rechts fallen. Die 

Durchführung des Text und Data Mining anhand einer Datenbank, die nicht zu-

gleich ein Datenbankwerk darstellt, erfordert daher die Einholung einer Lizenz bei 

dem jeweiligen Rechteinhaber.  

Die britische Regierung erwägt aktuell verschiedene Optionen zur Reform der ak-

tuellen Text und Data Mining-Schranke. Die Optionen, welche gegenwärtig disku-

tiert werden, reichen dabei von der Beibehaltung des Status Quo bis hin zur Ein-

führung einer Text und Data Mining-Schranke, welche jegliche Nutzung für Text 

und Data Mining gestattet (unabhängig von ihrer Kommerzialität und unabhängig 

davon, ob es sich um ein Datenbankwerk oder um eine unter das sui generis-Recht 

fallende Datenbank handelt), ohne dass die Rechteinhaber die Möglichkeit haben, 

diese Schranke vertraglich auszuschließen. Welche Option letztlich von der Regie-

rung gewählt wird, ist derzeit noch nicht absehbar. 

b) Zulässigkeit der Weitergabe des Textcorpus an andere Einrichtungen/Wissen-

schaftler 

Art. 29A (1) CDPA erlaubt es ausschließlich, Vervielfältigungen zum Zwecke des 

Text und Data Mining vorzunehmen. Art. 29A (2) CDPA untersagt sodann die 

Übertragung bzw. Weiterleitung solcher Vervielfältigungen Dritter, wenn nicht sol-

che Vervielfältigungen von Rechteinhaber genehmigt worden sind. 

Dies hat zur Folge, dass es nicht gestattet ist, das Textcorpus, welcher zu Zwecken 

des Text und Data Mining erstellt worden ist, an eine andere Person oder Einrich-

tung zu übertragen bzw. mit anderen zu teilen. 

c) Zulässigkeit der vertraglichen Abbedingung der Text und Data Mining-Schranke 

Art. 29A (5) CDPA untersagt solche vertraglichen Bestimmungen, welche das 

Recht von Forschern nach Art. 29A (1) CDPA einschränken, 
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Vervielfältigungsstücke von rechtmäßig zugänglichen Werken zum Zwecke des 

Text und Data Mining zu erstellen. 

Aus diesem Grunde dürften Vertragsbestimmungen in Lizenzverträgen, welche das 

Text und Data Mining ausschließen oder einschränken, nach englischem Recht 

nicht durchsetzbar sein. 

d) Relevanz des Zeitpunkts des Abschlusses des Lizenzvertrages für die Abdingbar-

keit gesetzlicher Befugnisse hinsichtlich des Text und Data Mining 

Art. 29A CDPA ist am 01.06.2014 in Kraft getreten. Eine Vorschrift, welche be-

stimmt, dass die Schranke auf Altverträge keine Anwendung findet, ist nicht er-

sichtlich. Mithin ist davon auszugehen, dass diese Vorschrift prinzipiell auch auf 

Altverträge Anwendung findet. 

e) Verfahrensrechtliches 

Im englischen Recht kann der Rechteinhaber im Fall einer Verletzung eines Urhe-

berrechts Unterlassungs- sowie Schadensersatzansprüche geltend machen.54  

Wie auch im deutschen und im schweizerischen Urheberrecht kennt das englische 

Recht prinzipiell die dreifache Berechnung des Schadensersatzes. Mit Blick auf 

Schadensersatzansprüche hat der Rechteinhaber dabei zunächst die Wahl zwischen 

dem Ersatz des tatsächlich entstandenen Schadens (sog. „inquiry as to damages“) 

und der Herausgabe des Verletzergewinns (sog. „account of profit“).55  

Hinsichtlich des Ersatzes des tatsächlich entstandenen Schadens besteht für den 

Rechteinhaber einerseits die Möglichkeit, den entstandenen Schaden anhand ent-

gangener Verkäufe nachzuweisen und andererseits den Schaden anhand einer an-

gemessenen Lizenzgebühr („reasonable royalty“) zu berechnen.56 Die angemes-

sene Lizenzgebühr entspricht dem Betrag, welchen ein hypothetischer Lizenzneh-

mer bereit gewesen wäre, an den Lizenzgeber zu zahlen.57 

3. USA 

Mit Blick auf die USA ist zunächst anzumerken, dass das Urheberrecht in die Kompetenz 

des nationalen Gesetzgebers fällt. Dies ergibt sich aus der sog. „Copyright Clause“ in 

 

54 Cordell/Potts, Copyright litigation in UK (England and Wales): overview, Ziff. 39. 
55 Cordell, Potts, Copyright litigation in UK (England and Wales): overview, Ziff. 39; Noble, Financial Compen-

sation for Intellectual Property Infringement, abrufbar unter https://www.albright-ip.co.uk/2021/04/financial-

compensation-for-intellectual-property-infringement/. 
56 Noble, Financial Compensation for Intellectual Property Infringement. 
57 Noble, Financial Compensation for Intellectual Property Infringement. 
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Art. I, § 1, cl. 8 der amerikanischen Verfassung, welche ausdrücklich dem Kongress als 

das nationale Parlament der USA die Kompetenz verleiht, urheberrechtliche Aspekte 

durch Legislativakte zu regeln. 

Demgegenüber fällt das Vertragsrecht in die Domäne der einzelnen Bundesstaaten und 

kann sich daher von Bundesstaat zu Bundesstaat unterscheiden. Auf die Frage, ob und 

inwiefern die in den USA bedeutsame Fair Use-Schranke vertraglich abbedungen werden 

kann, gehen wir unten unter c) ein. 

a) Zulässigkeit der Erstellung eines Textcorpus zum Zwecke des Text und Data Mi-

ning 

In den USA existiert keine ausdrückliche bzw. dedizierte Schranke, welche Nut-

zungshandlungen zum Zwecke des Text und Data Mining vom Erfordernis einer 

Erlaubnis des Rechteinhabers freistellt. In den USA ist jedoch eine Rechtfertigung 

solcher Nutzungshandlungen über die Fair Use-Schranke möglich, welche in sec-

tion 107 des Copyright Act geregelt ist. 

Section 107 des Copyright Act enthält im Wortlaut folgende Regelung: 

Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair 

use of a copyrighted work, including such use by reproduction in 

copies or phonorecords or by any other means specified by that 

section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, 

teaching (including multiple copies for classroom use), scholar-

ship, or research, is not an infringement of copyright. In deter-

mining whether the use made of a work in any particular case is 

a fair use the factors to be considered shall include- 

 

(1) the purpose and character of the use, including whether such 

use is of a commercial nature or is for nonprofit educational pur-

poses; 

 

(2) the nature of the copyrighted work; 

 

(3) the amount and substantiality of the portion used in relation 

to the copyrighted work as a whole; and 

 

(4) the effect of the use upon the potential market for or value of 

the copyrighted work. 

 

The fact that a work is unpublished shall not itself bar a finding 

of fair use if such finding is made upon consideration of all the 

above factors. 

Mithin sind bei der Prüfung, ob eine Nutzungshandlung unter die Fair Use-

Schranke fällt, vier Faktoren zu prüfen, wobei nicht zwingend jeder dieser Faktoren 
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erfüllt sein muss, um Fair Use zu bejahen. Es handelt sich vielmehr um eine fle-

xible, streng von den Fakten des Einzelfalles abhängige Prüfung, bei der durchaus 

auch einmal ein oder mehrere Faktoren höher zu gewichten sind als andere. 

Der erste Faktor fragt nach dem Zweck und den Charakter der Nutzung („purpose 

and character of the use“). Im Rahmen dieses Faktors wird geprüft, ob die Nutzung 

„transformativ“ ist, also ob die Nutzungshandlung das geschützte Werk lediglich 

ersetzt oder ob sie das Werk vielmehr einem neuen Zweck bzw. einer andersartigen 

Verwendungsmöglichkeit zuführt.58 Mehrere bereits in der Vergangenheit in den 

USA ergangene Gerichtsentscheidungen deuten darauf hin, dass die Vervielfälti-

gung von Werken zur Ermöglichung der automatisierten Forschung eine solche 

„transformative Nutzung“ darstellt, sodass der erste Faktor aller Wahrscheinlich-

keit nach für eine Einordnung als Fair Use spricht.59 Dies kann anhand des Falles 

Authors Guild v. HathiTrust, welcher 2014 in den USA entschieden wurde, ver-

deutlicht werden. Gegenstand dieses Falles war eine Zusammenarbeit von acht Bib-

liotheken und anderen Institutionen, welche digitale Werkkopien, welche sie von 

Google erhalten hatten, zu einer digitalen Bibliothek, der HathiTrust Digital 

Library, zusammengefügt hatten.60 Diese neu geschaffene digitale Bibliothek er-

möglichte es ihren Nutzern, die Werkkopien digital zu durchsuchen.61 Diese digi-

tale Suchmöglichkeit wurde als eine transformative Nutzung angesehen, da diese 

Nutzung sich hinsichtlich Zweck, Charakter und Bedeutung gänzlich von den Bü-

chern unterscheidet, aus denen die Datenbank ursprünglich erstellt worden ist.62 

Der zweite Faktor befasst sich mit der Natur des geschützten Werkes. Wenngleich 

dieser Faktor in der Fair Use-Analyse prinzipiell nur eine untergeordnete Rolle 

spielt, scheint die Tatsache, dass es sich bei den auszuwertenden Werken um wis-

senschaftliche, faktenvermittelnde Inhalte handelt, für das Vorliegen von Fair Use 

zu sprechen.63 

Der dritte Faktor schaut auf den Umfang und das Ausmaß, in welchem ein fremdes 

Werk vervielfältigt wird. Hierbei ist anzumerken, dass ein Werk zum Zwecke von 

 

58 Vgl. hierzu Carroll, Copyright and the Progress of Science: Why Text and Data Mining Is Lawful, Washing-

ton College of Law Research Paper No. 2020-15, S. 941. 
59 So auch Cox, Issue Brief – Text and Data Mining and Fair Use in the United States, S. 4. 
60 Carroll, Copyright and the Progress of Science: Why Text and Data Mining Is Lawful, Washington College of 

Law Research Paper No. 2020-15, S. 917. 
61 Carroll, Copyright and the Progress of Science: Why Text and Data Mining Is Lawful, Washington College of 

Law Research Paper No. 2020-15, S. 917. 
62 Cox, Issue Brief – Text and Data Mining and Fair Use in the United States, S. 4, mit Verweis auf den Fall Au-

thorsGuild v. HathiTrust; Carroll, Copyright and the Progress of Science: Why Text and Data Mining Is Lawful, 

Washington College of Law Research Paper No. 2020-15, S. 941. 
63 So auch Carroll, Copyright and the Progress of Science: Why Text and Data Mining Is Lawful, Washington 

College of Law Research Paper No. 2020-15, S. 945. 
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Text und Data Mining in Gänze kopiert werden muss, weil man denklogisch im 

Voraus nicht weiß, in welchen Teilen des Werks sich die relevanten, auszuwerten-

den Daten befinden. Von den Gerichten in den USA wurde dieser Faktor mit Blick 

auf Text und Data Mining eher neutral gewertet, er sprach also weder für noch ge-

gen Fair Use.64 

Der vierte Faktor fragt danach, welche Auswirkungen die Nutzung auf dem Markt 

des ursprünglichen Werks hat. Hier haben die Gerichte bisher entschieden, dass die 

transformative Art der Nutzung, welche mit Text und Data Mining verbunden ist, 

es nahelegt, dass diese Nutzung eher keinen nachteiligen Effekt auf den Markt des 

ursprünglichen Werks hat.65 

Insgesamt ist es daher sehr wahrscheinlich, dass urheberrechtlich relevante Nut-

zungshandlungen, welche mit der Erstellung eines Textcorpus einhergehen, unter 

Fair Use fallen. 

b) Zulässigkeit der Weitergabe des Textcorpus an andere Einrichtungen/Wissen-

schaftler 

Nach unserer Einschätzung ist es ebenfalls wahrscheinlich, dass das Teilen eines 

Textcorpus mit anderen Einrichtungen/Wissenschaftlern unter die Fair Use-

Schranke fällt. 

Die bereits in den USA entschiedenen Fälle, in welchen Text und Data Mining Ge-

genstand war, wie z.B. Authors Guild v. Hathi Trust oder Authors Guild v. Google, 

betrafen oftmals Datenbanken, in welchen Texte digital weitläufig für eine Vielzahl 

von Institutionen bzw. Wissenschaftlern verfügbar gemacht wurden. In der Folge 

dürfte es daher zulässig sein, ein Textcorpus, welches eine Institution erstellt hat, 

für eine andere Institution verfügbar zu machen. 

c) Zulässigkeit der vertraglichen Abbedingung der Text und Data Mining-Schranke 

Ob und inwiefern Text und Data Mining in einem Lizenzvertrag nach US-amerika-

nischem Recht abbedungen werden kann, ist gleichbedeutend mit der Frage, ob Fair 

Use als solches vertraglich einschränkt werden kann.  

Vor diesem Hintergrund ist insbesondere section 301 des US-Copyright Act zu be-

achten, welcher es im Grundsatz verbietet, dass über das (bundesstaatliche) Ver-

tragsrecht ein gesondertes, mit dem nationalen Urheberrecht äquivalentes 

 

64 Cox, Issue Brief – Text and Data Mining and Fair Use in the United States, S. 4. 
65 Cox, Issue Brief – Text and Data Mining and Fair Use in the United States, S. 4. 
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Urheberrecht geschaffen wird.66 Hierbei nehmen Gerichte in den USA eine zwei-

stufige Prüfung vor.67 In einem ersten Schritt wird geprüft, ob der jeweilige Schutz-

gegenstand, welcher vom bundesstaatlichen Recht geschützt wird, im positiven 

oder im negativen Sinn vom Copyright Act erfasst wird („within the subject matter 

of copyright“).68 Ein Schutzgegenstand wird vom Copyright Act positiv erfasst, 

wenn er nach diesem Gesetz geschützt ist (z.B. Sprachwerke oder Filmwerke). Ein 

Schutzgegenstand wird negativ erfasst, wenn dessen Schutz nach dem Copyright 

Act ausgeschlossen ist. So verhält es sich beispielsweise bei Ideen, die als solche – 

sofern sie in keiner wahrnehmbaren Form verkörpert sind – auch in den USA keinen 

Schutz genießen. Durch Festlegung des negativen Schutzbereichs wird sicherge-

stellt, dass ein Bundesstaat nicht einfach nur deshalb einen Gegenstand unter Urhe-

berrechtsschutz stellt, weil er vom Copyright Act nicht (positiv) geschützt wird.69  

Auf der zweiten Stufe wird sodann geprüft, ob das durch das bundesstaatliche Ur-

heberrecht geschaffene Recht ein gesondertes Element („extra element“) aufweist, 

wodurch dieses Recht nicht mit den im Copyright Act geregelten Rechten äquiva-

lent ist.70 Dies ist nur dann der Fall, wenn das Recht durch dieses Element so an-

dersartig ist, dass es nicht mehr als ein Recht im Sinne des Urheberrechts angesehen 

werden kann.71 Weist das Recht kein solches gesondertes Element auf, und fällt der 

Gegenstand im negativen oder im positiven Sinne in den Schutzbereich des Copy-

right Acts, wird „preemption“ bejaht und das bundesstaatliche Recht für unwirksam 

erklärt. So hatte beispielsweise bereits ein US-Gericht es für unzulässig befunden, 

dass ein bundesstaatliches Gesetz ganz allgemein das Kopieren von Software ver-

bietet – ein solches Gesetz wird somit von dem US-Copyright Act und den darin 

geregelten Rechten und Ausnahmen verdrängt.72  

Es ist allerdings bisher noch nicht eindeutig geklärt, ob diese Prämisse, wonach 

keine parallel geltenden, äquivalenten Urheberrechte geschaffen werden dürfen, 

auch auf Verträge übertragen werden kann, sodass prinzipiell auch ein Vertrag, 

welcher nach Fair Use erlaubte Nutzungshandlungen einschränkt, gegen section 

301 verstoßen kann.73 Ein bedeutender Fall zu dieser Thematik, ProCD, Inc. v. Zei-

denberg, wird so interpretiert, dass im Grundsatz urheberrechtliche Regelungen, 

 

66 Di Valentino, Conflict between Contract Law and Copyright Law in Canada: Do License Agreements Trump 

Urers’ Rights?, S. 7. 
67 Rub, Copyright and Contracts Meet and Conflict: Copyright Preemption of Contracts, S. 18 f. 
68 Vgl. Rub, Copyright and Contracts Meet and Conflict: Copyright Preemption of Contracts, S. 18. 
69 Rub, Copyright and Contracts Meet and Conflict: Copyright Preemption of Contracts, S. 18. 
70 Rub, Copyright and Contracts Meet and Conflict: Copyright Preemption of Contracts, S. 19. 
71 Vgl. Rub, Copyright and Contracts Meet and Conflict: Copyright Preemption of Contracts, S. 19. 
72 Di Valentino, Conflict between Contract Law and Copyright Law in Canada: Do License Agreements Trump 

Urers’ Rights?, S. 7. 
73 Vgl. Di Valentino, Conflict between Contract Law and Copyright Law in Canada: Do License Agreements 

Trump Urers’ Rights?, S. 7. 
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welche in Lizenzverträgen getroffen werden und welche in irgendeiner Weise die 

Rechte des Nutzers eines Schutzgegenstandes einschränken, nicht allein deshalb 

unwirksam sind, weil sie von den im Copyright Act getroffenen Regelungen abwei-

chen. Begründet wurde dies damit, dass ein einfacher Vertrag nicht äquivalent sein 

kann zu den ausschließlichen Rechten, welche im Copyright Act geregelt sind.74 

Das Gericht im ProCD-Fall hat dies damit begründet, dass ein Vertrag gar keine 

ausschließlichen Rechte – wie im Copryright Act – begründen kann, die gegenüber 

jedermann wirken, sondern nur Rechte, die inter partes wirken. Im Wesentlichen 

sind die Gerichte in den USA diesem Grundsatz gefolgt, wobei es auch schon Ur-

teile gegeben hat, in denen entschieden wurde, dass vertraglich geregelte Nutzungs-

rechte und ihre Einschränkungen durchaus äquivalent mit den im Copyright Act 

geregelten Rechten sein können, sodass die vertraglichen Regelungen vom natio-

nalen Urheberrecht verdrängt wurden.75 

Es ist jedoch unklar, ob und inwieweit vertragliche Regelungen, durch die nach Fair 

Use erlaubte Nutzungshandlungen eingeschränkt oder untersagt werden, mit dem 

Copyright Act vereinbar sind. In der Literatur wird dabei darauf hingewiesen, dass 

solche Fälle bisher kaum vor Gericht verhandelt worden sind.76 In dem Fall Bowers 

v. Baystate entschied der Federal Circuit Court im Jahr 2003 allerdings, dass der 

Copyright Act keiner vertraglichen Regelung entgegensteht, mit welcher das Re-

verse Engineering von Computer-Software verboten wird.77 Zwar hatte das Gericht 

anerkannt, dass Reverse Engineering von Computer-Software grundsätzlich Fair 

Use darstellt, jedoch bezog es sich auf den ProCD-Fall und stellte fest, dass die 

vertragliche Vereinbarung und die aufgrund des Vertrags geschuldete Vergütung 

letztlich ein gesondertes Element darstellen, welches dazu führt, dass die im Vertrag 

geregelten Rechte nicht mit den im Copyright Act geregelten Rechten äquivalent 

seien.78 

Aus dem folgt nach unserer Einschätzung, dass Nutzungshandlungen, welche prin-

zipiell Fair Use darstellen, vertraglich nach US-Recht eingeschränkt werden kön-

nen. Es ist jedoch zu beachten, dass Gerichte dies in den USA durchaus unterschied-

lich entscheiden können und dass an dieser Stelle keine allgemeingültige Aussage 

zur Frage gegeben werden kann, ob US-Gerichte generell vertragliche Einschrän-

kungen von Nutzungshandlungen zum Zwecke des Text und Data Mining billigen 

würden. 

 

74 Bohannan, Copyright Preemption of Contracts, S. 631. 
75 Dazu Di Valentino, Conflict between Contract Law and Copyright Law in Canada: Do License Agreements 

Trump Urers’ Rights?, S. 8. 
76 So Rub, Copyright and Contracts Meet and Conflict: Copyright Preemption of Contracts, S. 19. 
77 Bohannan, Copyright Preemption of Contracts, S. 655. 
78 Bohannan, Copyright Preemption of Contracts, S. 655 f. 
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d) Verfahrensrechtliches 

Auch in den USA stehen dem Rechteinhaber in Verletzungsfällen Unterlassungs- 

sowie Schadensersatzansprüche zu. 

Mit Blick auf Schadensersatzansprüche hat der Rechteinhaber dabei die Wahl zwi-

schen einerseits Ersatz des tatsächlich entstandenen Schadens sowie Herausgabe 

des Gewinns, welchen der Verletzte erzielt hat, und andererseits sog. „statutory da-

mages“ (section 504 des Copyright Act).  

Bei den „statutory damages“ handelt es sich dem Prinzip nach um gesetzlich fest-

gelegte Schadensersatzbeträge, welche im Normalfall zwischen USD 750,00 und 

USD 30.000,00 pro verletztem Werk liegen. In Fällen, in denen eine vorsätzliche 

Verletzungshandlung vorgenommen wurde, kann der Betrag sich auf 

USD 150.000,00 erhöhen. Dabei ist zu beachten, dass diese Beträge alle Verlet-

zungshandlungen eines Werkes abdecken. Sobald jedoch eine Vielzahl von Werken 

Gegenstand eines Rechtsstreits ist, kann sich entsprechend die Gesamtsumme der 

zuerkannten „statutory damages“ erhöhen.  

4. Kanada 

a) Zulässigkeit der Erstellung eines Textcorpus zum Zwecke des Text und Data Mi-

ning 

In Kanada existiert derzeit keine explizite Schrankenregelung für Text und Data 

Mining. Möglicherweise ist die Ausnahme in section 30.71 lit. c Canadian Copy-

right Act („CCA“) einschlägig, jedoch erlaubt diese ähnlich wie § 44a UrhG nur 

temporäre Vervielfältigungen, also gerade keine dauerhafte Erstellung eines Text-

corpus. In Betracht kommt daher nur das Berufen auf die Schranke des Fair Dealing 

als Verteidigung gegen einen Copyright Claim. Fair Dealing ist kodifiziert in sec-

tion 29 CCA:  

„Fair dealing for the purpose of research, private study, educa-

tion, parody or satire does not infringe copyright.“ 

Danach ist die Zulässigkeit von Text und Data Mining auf Grundlage von Fair Deal-

ing im Einzelfall nach bestimmten Kriterien zu prüfen.79 Dabei ist zu beurteilen, ob 

es sich um eine kommerzielle oder nicht-kommerzielle Nutzung handelt; ferner 

sind der Zweck der Nutzungshandlung sowie ihr Umfang zu berücksichtigen. 

 

79 Siehe zu den Kriterien Taylor, What is fair dealing and how does it relate to copyright?, abrufbar unter: 

https://www.lib.sfu.ca/help/academic-integrity/copyright/fair-dealing. 
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Schließlich ist in diesem Rahmen zu prüfen, ob es Alternativen zu dieser Nutzungs-

handlung gibt und welche Auswirkungen die Nutzungshandlung auf das Werk hat. 

2021 hatte die kanadische Regierung in einem Konsultationspapier zu verschiede-

nen Reformbestrebungen hinsichtlich des kanadischen Copyright Act Stellung ge-

nommen und ist dabei auch auf Text und Data Mining eingegangen.80 Die Regie-

rung stellt darin fest, dass gegenwärtig rechtliche Unsicherheit darüber besteht, ob 

und welche Schranken des CCA Nutzungshandlungen im Rahmen des Text und 

Data Mining erlauben.81 So habe zwar bereits ein kanadisches Gericht in dem Fall 

Century 21 Canada Limited Partnership v. Rogers Communications Inc. über einen 

Fall von Text und Data Mining entschieden, jedoch ging es darin um einen Web-

Crawler, welcher Texte und Fotos sammelte und auf der Webseite des Beklagten 

einfügte.82 Das Gericht hatte eine Rechtfertigung dieser Handlungen auf Basis der 

Fair Dealing-Schranke abgelehnt. In ihrem Konsultationspapier betont die kanadi-

sche Regierung, dass es gegenwärtig unsicher sei, ob andere Arten von Text und 

Data Mining evtl. von der Fair Dealing-Schranke erfasst werden.83 

Vor diesem Hintergrund ist es zwar denkbar, dass Nutzungshandlungen, welche mit 

der Durchführung von Text und Data Mining einhergehen, unter die Fair Dealing-

Ausnahme fallen, jedoch kann dies an dieser Stelle nicht abschließend beurteilt 

werden. Die Durchführung von Text und Data Mining durch Bibliotheken/Wissen-

schaftler ohne ausdrückliche Lizenz seitens der Verlage ist in Kanada aktuell mit 

erheblichen Rechtsunsicherheiten verbunden. 

b) Zulässigkeit der Weitergabe des Textcorpus an andere Einrichtungen/Wissen-

schaftler 

Da es keine Schranke für Nutzungshandlungen im Rahmen des Text und Data Mi-

ning gibt, ist im kanadischen Urheberrechtsgesetz auch nicht weiter geregelt, ob ein 

einmal erstelltes Textcorpus weitergegeben werden darf. 

Eine solche Weitergabe könnte nach unserer Einschätzung aktuell ebenfalls ledig-

lich aufgrund der Fair Dealing-Schranke zulässig sein. Wie schon bei der grund-

sätzlichen Frage der Zulässigkeit von Text und Data Mining im kanadischen Urhe-

berrecht, ist auch diese Rechtsfrage mit erheblichen Unsicherheiten verbunden, so-

dass auch dazu keine abschließende Stellungnahme möglich ist. 

 

80 Das Konsultationspapier der Kanadischen Regierung ist hier abrufbar: 

https://www.ic.gc.ca/eic/site/693.nsf/vwapj/ConsultationPaperAIEN.pdf/$file/ConsultationPaperAIEN.pdf.  
81 Konsultationspapier der Kanadischen Regierung, S. 8. 
82 Konsultationspapier der Kanadischen Regierung, S. 8. 
83 Konsultationspapier der Kanadischen Regierung, S. 8. 
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c) Zulässigkeit der vertraglichen Abbedingung der Text und Data Mining-Schranke 

Wie der US-amerikanische Copyright Act enthält auch der CCA eine Klausel, die 

es im Grundsatz verbietet, dass über das (bundesstaatliche) Vertragsrecht ein ge-

sondertes, mit dem nationalen Urheberrecht äquivalentes Urheberrecht geschaffen 

wird.84 Prinzipiell erscheint dabei auch in Kanada eine Einschränkung der Fair 

Dealing-Schranke möglich, jedoch scheint es auch in diesem Land bisher noch 

nicht endgültig und höchstrichterlich geklärt zu sein, ob und inwieweit solche Ein-

schränkungen zulässig sind. 

d) Verfahrensrechtliches 

Auch in Kanada kann der Rechteinhaber ausweislich section 34 (1) des CCA gegen 

den Verletzer unter anderem mit Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen 

vorgehen. 

Mit Blick auf Schadensersatzansprüche gilt in Kanada ausweislich von section 38 

(1) des CCA ein ähnliches System wie in den USA (siehe dazu oben, 3.d)). Auch 

gibt es in Kanada die Möglichkeit, anstelle des tatsächlich entstandenen Schadens 

und der Herausgabe des Verletzergewinns sog. „statutory damages“ zu beantragen. 

Diese belaufen sich in Fällen, in denen die Verletzung zu kommerziellen Zwecken 

erfolgte, auf CAD 500,00 bis CAD 20.000,00. In Fällen, in welchen die Verletzung 

nicht zu kommerziellen Zwecken erfolgte, sind diese Beträge geringer 

(CAD 100,00 bis CAD 5.000,00). 

Von Bedeutung für die TIB und die deutschen Bibliotheken generell ist dabei die 

Ausnahme des section 38.5 (6) (b) CCA: hiernach können „statutory damages“ 

nicht beantragt werden in einem Fall gegen eine Bibliothek auf der Beklagtenseite. 

Dies gilt jedoch nur dann, wenn der Beklagte nachweisen kann, dass er bei der Ver-

letzung des Urheberrechts nicht vorsätzlich gehandelt hat („unaware of infringe-

ment“). 

 

 

Dr. Ole Jani    Dr. Maximilian Vonthien, LL.M. (Columbia) 

Rechtsanwalt    Rechtsanwalt 

 

 

84 Vgl. Di Valentino, Conflict between Contract Law and Copyright Law in Canada: Do License Agreements 

Trump Urers’ Rights?, S. 8. 
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